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Änderungsvereinbarung Nr. 8

vom 29. April 2016

zur durchgeschriebenen Fassung des TVöD

für den Bereich Krankenhäuser

im Bereich der Vereinigung

der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-K)

vom 1. August 2006

Zwischen

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA),

vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),

vertreten durch den Bundesvorstand,

diese zugleich handelnd für

- Gewerkschaft der Polizei,

- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1

Änderungen des TVöD-K zum 1. Januar 2017

Die durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Krankenhäuser im

Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-K) vom

1. August 2006, zuletzt geändert durch die Änderungsvereinbarung Nr. 7 vom

29. April 2014, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „Anhang zu § 16“ wird folgende Angabe eingefügt:

„Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)“.

b) Nach der Angabe „Anlage E“ wird die Angabe „Kr-Anwendungstabelle“

durch die Angabe „Tabellenentgelt für Beschäftigte in der Pflege“ ersetzt.

c) Nach der Angabe „Anlage G Bereitschaftsdienstentgelt“ wird die Angabe

„Anhang zu der Anlage A“ gestrichen.

2. In § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a wird die Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9“ durch

die Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9b“ und die Angabe „Entgeltgruppen 10 bis

15“ durch die Angabe „Entgeltgruppen 9c bis 15“ ersetzt.

3. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12

Eingruppierung

(1) Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätig-

keitsmerkmalen der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA). Die/Der Beschäftig-

te erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.

(2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätig-

keitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszu-

übende Tätigkeit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit ent-

spricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich min-

destens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die

Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerk-

male dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die Erfüllung einer Anforderung
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in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festge-

stellt werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge

für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen

zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderun-

gen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die

gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem Tätig-

keitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches Maß

bestimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine

Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch

diese Anforderung erfüllt sein.

Protokollerklärung zu Absatz 2:

1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangs-

arbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu

einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen

(z.B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Wider-

spruchs oder eines Antrags, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bau-

zeichnung, Konstruktion einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbei-

tung eines Antrags auf eine Sozialleistung, Betreuung einer Person oder

Personengruppe, Durchführung einer Unterhaltungs- oder Instandset-

zungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten

und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten

werden. 3Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in ei-

nem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer

niedrigeren Entgeltgruppe.

(3) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben.“

4. § 12.1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 12.126

Ärztinnen und Ärzte“

26
Entspricht § 51 BT-K.
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b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Für Ärztinnen und Ärzte, die nach dem Teil B Abschnitt II Ziffer 2

der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind, gelten fol-

gende besondere Stufenzuordnungen:

a) Entgeltgruppe I:

Stufe 1: weniger als einjährige ärztliche Berufserfahrung,

Stufe 2: nach einjähriger ärztlicher Berufserfahrung,

Stufe 3: nach dreijähriger ärztlicher Berufserfahrung,

Stufe 4: nach fünfjähriger ärztlicher Berufserfahrung,

Stufe 5: nach neunjähriger ärztlicher Berufserfahrung;

b) Entgeltgruppe II:

Stufe 1: weniger als vierjährige fachärztliche Berufserfah-

rung,

Stufe 2: nach vierjähriger fachärztlicher Berufserfahrung,

Stufe 3: nach achtjähriger fachärztlicher Berufserfahrung,

Stufe 4: nach zwölfjähriger fachärztlicher Berufserfahrung.“

bb) Die Protokollerklärung zu Absatz 1 wird gestrichen.

5. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Eingruppierung in besonderen Fällen

(1) 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht über-

tragen worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 2

Satz 1) nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeits-

merkmalen einer höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe ent-

spricht (§ 12 Abs. 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der Beschäftigte die hö-

herwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist

sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren

Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermo-

nate gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.
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(2) 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Ar-

beitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorberei-

tung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als

sechs Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die

Frist von sechs Monaten eingerechnet. 2Bei einer längeren Unterbrechung

oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach

der Beendigung der Unterbrechung von neuem.

(3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tä-

tigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen

Entgeltgruppe entspricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.“

6. Nach § 13 wird folgende Protokollerklärung eingefügt:

„Protokollerklärung zu §§ 12, 13:

Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt.“

7. In § 14 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Entgeltgruppen 9 bis 14“ durch die

Angabe „Entgeltgruppen 9a bis 14“ ersetzt.

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2.1 wird wie folgt gefasst:

„(2.1)27 1Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XI Ziffern 1 und 2 der

Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) in eine der Entgeltgruppen P 5

bis P 16 eingruppiert sind, erhalten Entgelt nach der Anlage E.
2Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen der

Anlage A Bezug genommen wird, entspricht

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe

P 5 3

P 6 4

P 7 7

P 8 8

P 9, P 10 9a

P 11 9b

27
Entspricht § 52 Abs. 1 BT-K.



6

P 12 9c

P 13 10

P 14, P 15 11

P 16 12.“

b) Es werden folgende neue Absätze 2.2 und 2.3 eingefügt:

„(2.2)28 Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im

Pflegedienst nach Teil B Abschnitt XI Ziffern 1 und 2 der Anlage 1

- Entgeltordnung (VKA) Eingangsstufe in den Entgeltgruppen P 7

bis P 16 die Stufe 2.

(2.3)29 Abweichend von § 16 Abs. 3 Satz 1 wird von den Beschäftigten im

Pflegedienst nach Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 der Anlage 1 - Ent-

geltordnung (VKA) in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 die Stufe 3

nach drei Jahren in Stufe 2 erreicht.

Protokollerklärung zu Absatz 2.3:

Absatz 2.3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte, die mindes-

tens zur Hälfte eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten aus-

zuüben haben:

- Pflege Kranker sowie Bedienung und Überwachung der Ge-

räte in Dialyseeinheiten,

- entsprechende Tätigkeiten in Blutzentralen,

- entsprechende Tätigkeiten in besonderen Behandlungs- und

Untersuchungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der

Endoskopie,

- entsprechende Tätigkeiten in Polikliniken (Ambulanzberei-

chen) oder Ambulanzen/Nothilfen,

- entsprechende Tätigkeiten im EEG-Dienst,

- Erfüllung von Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatri-

schen oder neurologischen Krankenhäusern, die nicht in die-

sen Krankenhäusern untergebracht sind,

28
Entspricht § 52 Abs. 2 BT-K.

29
Entspricht § 52 Abs. 3 BT-K.



7

- Betreuung von psychisch kranken Patienten bei der Arbeits-

therapie in psychiatrischen oder neurologischen Kranken-

häusern,

- dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen,

- entsprechende Tätigkeiten im Operationsdienst als Operati-

ons- bzw. Anästhesiepflegekräfte,

- entsprechende Tätigkeiten mit Verantwortlichkeit für die

fachgerechte Lagerung in der großen Chirurgie,

- vorbereiten der Herz-Lungen-Maschine und herangezogen

werden zur Bedienung der Maschine während der Operation,

- entsprechende Tätigkeiten in Einheiten für Intensivmedizin,

- in erheblichem Umfange der Ärztin bzw. dem Arzt bei Herz-

katheterisierungen, Dilatationen oder Angiographien unmit-

telbar assistieren.“

c) Die bisherigen Absätze 2.1 bis 2.3 werden Absätze 2.4 bis 2.6 und die

bisherigen Fußnoten 27 bis 30 werden Fußnoten 30 bis 33.

d) In Absatz 2.4 Satz 1 wird nach der Angabe „Entgeltgruppen 5 bis 15“ die

Angabe „bzw. P 5 bis P 16“ eingefügt.

e) Die Fußnote 30 wird wie folgt gefasst:

„30
Entspricht § 52 Abs. 5 BT-K.“

f) Absatz 2.5 wird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung und die Fuß-

note 31 wird gestrichen.

g) Die bisherigen Fußnoten 32 und 33 werden Fußnoten 31 und 32.

h) Die Fußnote 31 wird wie folgt gefasst:

„31
Entspricht § 52 Abs. 7 BT-K.“

i) Die Protokollerklärungen zu den Absätzen 2.4 und 2.6 werden wie

folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
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„Protokollerklärung zu den Absätzen 2.4 und 2.632:“

bb) In der Nummer 1 wird die Nummerierung gestrichen sowie die Anga-

be „Absätzen 2.1 und 2.3“ durch die Angabe „Absätzen 2.4 und 2.6“,

die Angabe „Absatz 2.1“ durch die Angabe „Absatz 2.4“ und die An-

gabe „Absatz 2.3“ durch die Angabe „Absatz 2.6“ ersetzt.

cc) Die Nummer 2 wird einschließlich der bisherigen Fußnote 32 gestri-

chen.

9. Die bisherigen Fußnoten 31 bis 63 werden Fußnoten 33 bis 65.

10. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „Entgeltgruppen 9 bis 15“ durch die

Angabe „Entgeltgruppen 9a bis 15“ ersetzt.

b) Die Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen.

11. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe „in den Entgeltgruppen 9 bis 12“ durch die

Angabe „in den Entgeltgruppen 9a bis 12“ ersetzt.

b) In der Protokollerklärung Nr. 2 zu Absatz 2 wird jeweils die Angabe „in den

Entgeltgruppen 9 bis 12“ durch die Angabe „in den Entgeltgruppen 9a bis

12“ ersetzt.

c) Absatz 2.1 wird einschließlich der Fußnote 39 gestrichen

d) Die bisherigen Fußnoten 40 bis 65 werden Fußnoten 39 bis 64.

12. In § 36 werden in Absatz 1 die Absatzbezeichnung sowie der Absatz 2

gestrichen.

13. Der Anhang zu § 16 wird wie aus dem Anhang 1 ersichtlich gefasst.

14. Nach dem Anhang zu § 16 wird die sich aus dem Anhang 2 ergebende

Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingefügt.

32
Entspricht redaktionell angepasst der Protokollerklärung zu § 52 Abs. 5 und 7 BT-K.
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15. Die bisherigen Fußnoten 52 bis 64 werden Fußnoten 53 bis 65.

16. Die Anlage A wird wie aus Anhang 3 ersichtlich gefasst.

17. Die Anlage C wird wie aus Anhang 4 ersichtlich gefasst.

18. Nach der Anlage C wird die aus dem Anhang 5 ersichtliche neue Anlage E

eingefügt.

19. Die Anlage G wird wie aus dem Anhang 6 ersichtlich gefasst.

20. Der Anhang zu der Anlage A wird aufgehoben.

§ 2

Änderungen des TVöD-K zum 1. Februar 2017

Die durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Krankenhäuser im

Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-K) vom

1. August 2006, zuletzt geändert § 1 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:

1. § 17 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenent-

gelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom 1. Februar 2017 an weniger als

58,98 Euro,

- in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom 1. Februar 2017 an weniger als

94,39 Euro,

so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit an-

stelle des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden

Garantiebetrag.“

2. Die Anlage A wird wie aus Anhang 7 ersichtlich gefasst.

3. Die Anlage C wird wie aus Anhang 8 ersichtlich gefasst.

4. Die Anlage E wird wie aus dem Anhang 9 ersichtlich gefasst.



10

5. Die Anlage G wird wie aus dem Anhang 10 ersichtlich gefasst.

§ 3

Änderungen des TVöD-K am 1. März 2017

Die durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Krankenhäuser im

Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-K) vom

1. August 2006, zuletzt geändert § 2 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgelt-

gruppen 2 bis 14 der Anlage A werden die Beschäftigten der glei-

chen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe er-

reicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in

der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppie-

rung. 3Bei Höhergruppierungen aus einer der Stufen 2 bis 4 der Ent-

geltgruppe 9a in die Entgeltgruppe 9b wird abweichend von Satz 2

die in der jeweiligen Stufe der Entgeltgruppe 9a zurückgelegte Stu-

fenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 9b angerech-

net. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist

die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stu-

fe zuzuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats

an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabel-

lenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der be-

treffenden Entgeltgruppe.“

b) Die Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen.

c) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 4a eingefügt:

„(4a) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgelt-

gruppe 1 werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in

der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindes-

tens jedoch der Stufe 2. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in die

nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe hö-
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hergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende

Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die Stufenlaufzeit in der

höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.
4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die

Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus

der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.“

d) Nach Absatz 4a wird folgender neuer Absatz 4a.1 eingefügt:

„(4a.1)34 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage E

werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in

der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Die Stufenlaufzeit

in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höher-

gruppierung. 3Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-

gruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe

erreichten Stufe zuzuordnen. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom

Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das

entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 3 fest-

gelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 5§ 17 Abs. 4 findet

keine Anwendung.“

e) In Satz 1 wird die Angabe „§ 17 Abs. 4 sowie § 12.1 Abs. 1 und 2“ durch

die Angabe „§ 17 Abs. 4 bis 4a.1 sowie § 12.1 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

f) Die bisherige Fußnote 34 wird Fußnote 35 und wie folgt gefasst:

„
35

Entspricht § 53 Abs. 2 BT-K.“

34
Entspricht § 53 Abs. 1 BT-K.
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§ 4

Inkrafttreten

1Diese Änderungsvereinbarung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 2Abweichend von

Satz 1 tritt § 2 am 1. Februar 2017 und § 3 am 1. März 2017 in Kraft.
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Berlin / Frankfurt am Main, den 29. April 2016

Für die

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft:

Bundesvorstand
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Anhang 1 (zu § 1 Nr. 13)

Anhang zu § 16

Besondere Stufenregelungen bei der Anlage A für vorhandene und neu einge-

stellte Beschäftigte

(1) Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 ist Endstufe

b) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend Teil A Ab-

schnitt I Ziffer 2 (handwerkliche Tätigkeiten) der Anlage 1 - Entgeltordnung

(VKA),

b) in der Entgeltgruppe 9a die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend Teil A

Abschnitt I Ziffer 2 (handwerkliche Tätigkeiten) der Anlage 1 - Entgeltord-

nung (VKA).

(2) 1Abweichend von § 16 Abs. 3 Satz 1 wird in der Entgeltgruppe 9a entsprechend

Teil A Abschnitt I Ziffer 2 (handwerkliche Tätigkeiten) der Anlage 1 - Entgeltord-

nung die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 erreicht. 2Die Stufe 2 der Ent-

geltgruppe 9a entsprechend Teil A Abschnitt I Ziffer 2 (handwerkliche Tätigkei-

ten) der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) hat den Betrag der Stufe 2 der Ent-

geltgruppe 9b.
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Anhang 2 (zu § 1 Nr. 14)

Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)52

Inhaltsverzeichnis

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale

2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person

3. Wissenschaftliche Hochschulbildung

4. Hochschulbildung

5. Anerkannte Ausbildungsberufe

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen

7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht

8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte

9. Unterstellungsverhältnisse

10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter

Teil A Allgemeiner Teil

I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)

2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)

3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innen-

dienst und Außendienst)

4. Entgeltgruppen 13 bis 15

II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale

1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner

2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik

3. Ingenieurinnen und Ingenieure

4. Meisterinnen und Meister

5. Technikerinnen und Techniker

52
Entspricht redaktionell angepasst der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD.
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6. Vorlesekräfte für Blinde

Teil B Besonderer Teil

I. Apothekerinnen und Apotheker

II. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte

1. [nicht besetzt]

2. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte im

Geltungsbereich des Besonderen Teils Krankenhäuser

(BT-K)

III. - X. [nicht besetzt]

XI. Beschäftigte in Gesundheitsberufen

1. Beschäftigte in der Pflege

2. Leitende Beschäftigte in der Pflege

3. Lehrkräfte in der Pflege

4. Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker

5. Diätassistentinnen und Diätassistenten

6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

7. HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten

8. Logopädinnen und Logopäden

9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie

Masseure und medizinische Bademeister

10. Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten

11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare

12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte

13. Orthoptistinnen und Orthoptisten

14. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten

16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

17. Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten
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18. Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten so-

wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und

-therapeuten

19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker

20. Leitende Beschäftigte

21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medi-

zinische Berufe (Schulen)

XII. - XXXII. [nicht besetzt]

Anhang Regelungskompetenzen
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Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale

1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufge-

führt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I) weder in

der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgelt-

gruppe.

2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Beschäf-

tigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A

Abschnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelba-

ren Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienst-

stellen, -behörden oder -institutionen hat.

3Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in einem

speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeits-

merkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A Abschnitt I

Ziffer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buch-

halterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3)

gelten nicht.

4Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung

und entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten

ausüben, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis

15 (Teil A Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem speziel-

len Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist.

5Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst, findet

dieses auch dann Anwendung, wenn die / der Beschäftigte außerhalb des Gel-

tungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des TVöD be-

schäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.

Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 2:

Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-,

sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen

eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie – bestätigt durch die bisheri-
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ge ständige Rechtsprechung des BAG – die bisherigen ersten Fallgruppen des

Allgemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT.

Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 3:

Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele

bezeichneten Tätigkeitsmerkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA

abgeschlossenen Tarifverträgen.

2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person

1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforde-

rung bestimmt, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung

nicht besitzen,

- wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal er-

fasst werden oder

- wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst

werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sons-

tigen Beschäftigten“ erfüllen,

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der

nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tä-

tigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere

Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen

Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.

3. Wissenschaftliche Hochschulbildung

1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das

Studium

a) an einer Universität, Technischen Hochschule, Pädagogischen Hochschu-

le, Kunsthochschule oder einer anderen nach Landesrecht anerkannten

Hochschule (außer Fachhochschulen) mit einer ersten Staatsprüfung, mit

einer Magisterprüfung oder mit einer Diplomprüfung beendet worden ist

oder

b) mit einer Masterprüfung beendet worden ist.

2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprü-

fung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich,

in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder ei-

ner Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vor-
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gesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sin-

ne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem

Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-

schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hoch-

schulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung

als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudien-

zeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungs-

semester o.Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Vorausset-

zung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vor-

geschrieben sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des

Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer ausländischen

Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn

er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen

Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.

4. Hochschulbildung

1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule

im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule"

("FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Ba-

chelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang

abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-

reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschul-

reife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als

Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit

von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungs-

semester o.Ä. – vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-

lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Ab-

schlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien.
5Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend.

5. Anerkannte Ausbildungsberufe

1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Be-

rufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind.

2Soweit in Tarifverträgen auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20 Abs. 1

BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkei-

ten und verwaltungs- oder betriebseigener Prüfung Beschäftigten mit erfolgreich

abgeschlossener Ausbildung gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen un-
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berührt. 3Die im Bereich der jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbände be-

stehenden Richtlinien finden weiterhin Anwendung.

4In Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die ent-

sprechenden früheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – Ent-

geltordnung (VKA).

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen

(1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften

hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähi-

gungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätig-

keitsmerkmalen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist

die Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festge-

stellt worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung.

(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbe-

nen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und

der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Aus-

bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren

bzw. mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei

entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener

Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert.

7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht

(1) bis (4) [nicht besetzt]

(5) Von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht sind Beschäftigte befreit

a) bis c) [nicht besetzt]

d) die in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Ver-

sorgungs-, Nahverkehrs- oder Hafenbetrieben tätig sind.

(6) [nicht besetzt]

(7) [nicht besetzt]
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8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte

Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte - auch wenn sie

nicht unter Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 51 BT-V fallen - beschäf-

tigt sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.

9. Unterstellungsverhältnisse

1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel

unterstellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und

Beamte der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist

vergleichbar:

der Entgelt-

gruppe

die Besoldungs-

gruppe

2 A 2

3 A 3

4 A 4

5 A 5

6 A 6

7 A 7

8 A 8

9a, 9b, 9c A 9

10 A 10

11 A 11

12 A 12

13 A 13

14 A 14

15 A 15

3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw.

beaufsichtigten oder der in dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen

zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im

Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines

Vollzeitbeschäftigten. 4Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im

Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht

besetzt sind.
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10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter

Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertre-

ter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.
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Teil A

Allgemeiner Teil

I.

Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel

- Essens- und Getränkeausgeber/innen,

- Garderobenpersonal,

- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Kü-

chenbereich,

- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks,

- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten,

- Servierer/innen,

- Hausarbeiter/innen,

- Hausgehilfe/Hausgehilfin,

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion).

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.
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2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.

(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber

eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder

Anlernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnis-

se und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche er-

forderlich sind.)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt,

dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als

drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt

werden.

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende

fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach

müssen Tätigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das

fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hin-

ausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 ver-

langt werden kann.)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die

in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.
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Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das

fachliche Geschick der/des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das

Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgelt-

gruppe 5 verlangt werden kann.)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrich-

ten.

(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hoch-

wertigem fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem landesbezirklichen

Tarifvertrag abschließend aufgeführt sind.

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem landesbezirklichen

Tarifvertrag abschließend aufgeführt sind.



27

3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und

Außendienst)

Vorbemerkung

Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit

kaufmännischer Buchführung beschäftigt sind.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.

(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber

eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder

Anlernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnis-

se und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche er-

forderlich sind.)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt,

dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 her-

aushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse

erfordert.

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvor-

schriften oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen

usw. des Aufgabenkreises.)

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende

fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach

müssen Tätigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das

fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hin-
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ausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 ver-

langt werden kann.)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens

drei Jahren und entsprechender Tätigkeit.

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvor-

schriften oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen

usw. des Aufgabenkreises.)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und

vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fach-

kenntnisse erfordert.

(1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das

gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tä-

tig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger

Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel

selbstständige Leistungen erfordert.

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen

entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwick-

lung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese

Anforderung nicht erfüllen.)
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Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel

selbstständige Leistungen erfordert.

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen

entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwick-

lung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese

Anforderung nicht erfüllen.)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen er-

fordert.

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen

entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwick-

lung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese

Anforderung nicht erfüllen.)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender

Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-

keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und

selbstständige Leistungen erfordert.

(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den

Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten gründlichen und vielseitigen Fach-

kenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 9c

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraus-

hebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.
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Entgeltgruppe 10

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeu-

tung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.
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4. Entgeltgruppen 13 bis 15

Entgeltgruppe 13

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung

und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-

ten ausüben.

2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich min-

destens zu einem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders

schwierigen Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei

Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche An-

ordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.
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2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

3. Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens

fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche

Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:

a) Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt II Ziffern 2 und 3,

b) Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.
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II.

Spezielle Tätigkeitsmerkmale

1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner

Entgeltgruppe 5

Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von

Entgelten, einschließlich der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte deren Tätig-

keit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschrif-

ten oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Auf-

gabenkreises.)

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 her-

aushebt, dass aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versor-

gungsbezüge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubs-

entgelte selbstständig zu errechnen sind.

(Hierzu Protokollerklärung)

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errech-

nung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte

einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren

erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung ver-

antwortlich vornehmen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 her-

aushebt, dass aufgrund der angegebenen Merkmale Entgelte einschließ-

lich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig zu errechnen
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sind und der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu

führen ist.

(Hierzu Protokollerklärung)

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errech-

nung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte

einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren

erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung ver-

antwortlich vornehmen und den damit zusammenhängenden Schriftwech-

sel selbstständig führen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9a

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-

gruppe 1 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-

hältnisse Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte

selbständig zu errechnen und die damit zusammenhängenden Arbeiten

(z.B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und

der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen)

selbstständig auszuführen sind sowie der damit zusammenhängende

Schriftwechsel selbstständig zu führen ist.

(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte die Be-

schäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TVöD bei

der Einstellung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfändungen nicht

zu bearbeiten hat.)

(Hierzu Protokollerklärung)

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-

gruppe 2 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-

hältnisse die für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder

Versorgungsbezüge, Entgelte, einschließlich der Krankenbezüge und Ur-

laubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen

Anspruchsvoraussetzungen festzustellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B.

Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zu-

satzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kon-
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trollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vorzunehmen sind

sowie der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu füh-

ren ist.

(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte das Be-

soldungsdienstalter nicht erstmals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge

nicht erstmals, die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die Beschäftigungszeit so-

wie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TVöD bei der Einstellung nicht

festzusetzen, keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen

und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.)

(Hierzu Protokollerklärung)

3. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindes-

tens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche An-

ordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte, denen mindestens vier Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens

der Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung

ständig unterstellt sind.

Protokollerklärung:

Zu den Dienst- oder Versorgungsbezügen, Entgelten im Sinne dieses Tätig-

keitsmerkmals gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z.B. Kinder-

geld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V, vermögenswirksame Leistungen.
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2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik

Vorbemerkung

1Nach dem Abschnitt II Ziffer 2 sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Sys-

temen der Informations- und Kommunikationstechnik befassen ohne Rücksicht

auf ihre organisatorische Eingliederung. 2Zu diesen Systemen zählen insbe-

sondere informationstechnische Hard- und Softwaresysteme, Anwendungspro-

gramme, Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen

IKT-Netzen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit

diesen Systemen erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten im gesamten Le-

benszyklus eines solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifika-

tion, Entwurf, Design, Erstellung, Implementierung, Test, Integration in die ope-

rative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseiti-

gung und Qualitätssicherung. 4Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informa-

tionssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. 5Da mit den informati-

onstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden,

gelten die nachfolgenden Tätigkeitsmerkmale auch für die Beschäftigten in der

Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanagement.

6Nicht unter den Abschnitt II Ziffer 2 fallen Beschäftigte, die lediglich IKT-

Systeme anwenden oder Beschäftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen

für die Informations- und Kommunikationstechnik schaffen und sich die informa-

tionstechnischen Spezifikationen von den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z.B.

Fachinformatikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwen-

dungsentwicklung oder Systemintegration, Technische Systeminformatike-

rinnen und -informatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-

Systemelektronikerinnen und -elektroniker) und entsprechender Tätigkeit

sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse er-

fordert.

(1Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvor-

schriften oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen

usw. des Aufgabenkreises. 2Die gründlichen und vielseitigen Fachkennt-
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nisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung [des

Betriebes], bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 3Der Aufga-

benkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur

beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ord-

nungsgemäß bearbeitet werden kann.)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig sind.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus

Gestaltungsspielraum erfordert.

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse

erfordert.

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse

erfordert.

(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a

geforderten Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in

der Fachrichtung Informatik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige

Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-

gen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspiel-

raum erfordert, der über den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hin-

ausgeht.
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Entgeltgruppe 11

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-

nem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 her-

aushebt.

(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere

Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die

eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere

Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere

Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die

eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.)

Entgeltgruppe 12

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähri-

ger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drit-

tel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialauf-

gaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähri-

ger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie-

rigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe

11 Fallgruppe 2 heraushebt.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer

Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter ei-

ner IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe

11 oder

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 13
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1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich min-

destens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus

der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer

Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter ei-

ner IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe

12 oder

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
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3. Ingenieurinnen und Ingenieure

Vorbemerkungen

1. Ingenieurinnen und Ingenieure sind Beschäftigte, die

a) einen erfolgreichen Abschluss eines technisch-

ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs im Sinne der Nr. 4 der

grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) ein-

schließlich der Fachrichtungen Gartenbau, Landschaftsplanung/-

architektur oder Landschaftsgestaltung oder der Fachrichtung Forst-

wirtschaft nachweisen und

b) die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen.

2. Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 des Abschnitts I Ziffer 4 finden

auch auf Ingenieurinnen und Ingenieure im Sinne der Nr. 1 Anwendung;

Nr. 1 Satz 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemer-

kungen) bleibt unberührt.

Entgeltgruppe 10

Ingenieurinnen und Ingenieure mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-

schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-

sprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-

nem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 her-

aushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere

Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
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Entgeltgruppe 12

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger prakti-

scher Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch

besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder

Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger prakti-

scher Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und

Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Ent-

geltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindes-

tens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Ent-

geltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt.

Protokollerklärungen:

1. Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.:

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art ein-

schließlich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Ver-

dingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden

laufenden technischen Angelegenheiten - auch im technischen

Rechnungswesen -, örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung

von Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung.

b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung und Prüfung

von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen- und

Kostenberechnung oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der

damit zusammenhängenden technischen Angelegenheiten - auch im

technischen Rechnungswesen; örtliche Leitung oder Mitwirkung bei

der Leitung von nicht nur einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-,

Obstbau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumaßnahmen

und deren Abrechnung.

2. Besondere Leistungen sind z. B.:

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung beson-

dere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder

künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw.
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Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnit-

ten und deren Abrechnung.

b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung oder Prüfung

von Entwürfen einschließlich Massen- und Kostenberechnungen o-

der Verdingungsunterlagen, deren Bearbeitung besondere Fach-

kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen oder künstleri-

sche Begabung voraussetzt, örtliche Leitung schwieriger Baumaß-

nahmen und deren Abrechnung sowie selbstständige Planung und

Organisation von Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungs-

maßnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder mehrerer Gemein-

den erstrecken, und das Überwachen ihrer Auswirkungen.
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4. Meisterinnen und Meister

Vorbemerkung

1Meisterinnen und Meister sind Beschäftigte, die eine Meisterprüfung auf

Grundlage der Handwerksordnung oder des Berufsbildungsgesetzes aufbauend

auf einer einschlägigen mindestens dreijährigen Ausbildung bestanden haben.
2Die Voraussetzung der Meisterprüfung ist auch erfüllt, wenn diese auf einer

früheren Ausbildung mit einer kürzeren Ausbildungsdauer aufbaut.

Entgeltgruppe 8

Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 9a

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8,

die große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betrie-

be) zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerkerinnen oder Handwerker

oder Facharbeiterinnen oder Facharbeiter beschäftigt sind, oder

die an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß

von Verantwortlichkeit beschäftigt sind.

2. Gärtnermeisterinnen und Gärtnermeister der Entgeltgruppe 8,

die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in de-

nen Gärtnerinnen oder Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung

beschäftigt werden, oder

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie

in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß

von Verantwortlichkeit auszuüben ist.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch

den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes sowie durch große

Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 her-

aushebt.
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch

den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch gro-

ße Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2

heraushebt.

Entgeltgruppe 9c

Meisterinnen und Meister mit besonders verantwortungsvoller Tätigkeit als Lei-

terinnen oder Leiter von großen und vielschichtig strukturierten Instandset-

zungsbereichen oder mit vergleichbarer Tätigkeit, die wegen der Schwierigkeit

der Aufgaben und der Größe der Verantwortung ebenso zu bewerten ist.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Protokollerklärungen:

1. Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z.B. Reviere

(Bezirke), Betriebsstätten, Friedhöfe.

2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-

mals sind solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad

hinausgehen.

3. 1Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich

die Arbeit von mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindes-

tens drei Gewerken jeweils Meisterinnen oder Meister vorstehen.
2Gewerke sind Fachrichtungen im Sinne anerkannter Ausbildungsberufe,

in denen die Meisterprüfung abgelegt werden kann. 3Im Mehrschichtbe-

trieb ist es unschädlich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in al-

len Schichten jeweils Meisterinnen oder Meister eingesetzt sind.
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5. Technikerinnen und Techniker

Vorbemerkung

Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker sind Beschäftigte, die nach

dem Berufsordnungsrecht diese Berufsbezeichnung führen.

Entgeltgruppe 8

Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tätigkeit

sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer

Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die selbstständig tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

1. 1Technikerinnen und Techniker sind selbstständig tätig, wenn sie bei tech-

nischen Arbeitsabläufen in Ausführung technischer, mehr routinemäßiger

Entwurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entschei-

dungen zu treffen haben. 2Dass das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer

fachlichen Anleitung und Überwachung durch Vorgesetzte unterworfen

wird, berührt die Selbstständigkeit der Tätigkeit nicht. 3Anhand der nach

der Ausbildung vorauszusetzenden Kenntnisse sind der zur Erfüllung der

Aufgabe einzuschlagende Weg und die anzuwendende Methode zu fin-

den.

2. Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet

im oberen Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten

Einzelfällen wegen der Besonderheiten Leistungen erfordern, die über das

im Regelfall erforderliche Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten wesentlich
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hinausgehen, z. B. durch die Breite des geforderten fachlichen Wissens

und Könnens, die geforderten Spezialkenntnisse, außergewöhnliche Er-

fahrungen oder sonstige Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit.
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6. Vorlesekräfte für Blinde

Entgeltgruppe 5

Vorlesekräfte für Blinde.

Entgeltgruppe 6

Vorlesekräfte für Blinde mit schwierigerer Tätigkeit.
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Teil B

Besonderer Teil

I.

Apothekerinnen und Apotheker

Entgeltgruppe 14

Apothekerinnen und Apotheker mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 15

Apothekerinnen und Apotheker als Leiterinnen oder Leiter von Apotheken, denen

mindestens vier Apothekerinnen oder Apotheker durch ausdrückliche Anordnung

ständig unterstellt sind.
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II.

Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte

1. [nicht besetzt]

2. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte im Geltungsbe-

reich des Besonderen Teils Krankenhäuser (BT-K)

Entgeltgruppe I

Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte mit entsprechender

Tätigkeit.

Entgeltgruppe II

Fachärztinnen und Fachärzte sowie Fachzahnärztinnen und Fachzahnärzte mit

entsprechender Tätigkeit.

III. – X.

[nicht besetzt]



50

XI.

Beschäftigte in Gesundheitsberufen

1. Beschäftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1. 1Die Bezeichnung „Pflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Ge-

sundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und

Krankenpflegehelfer sowie Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer.
2Die Bezeichnung "Pflegerinnen und Pfleger" umfasst Gesundheits- und

Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits-

und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger sowie Altenpflegerinnen und Altenpfleger in allen Fachrichtungen bzw.

Spezialisierungen.

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kranken-

pfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin-

nen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern oder von Altenpflege-

rinnen und Altenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- und Kinderkran-

kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. als Al-

tenpflegerinnen und Altenpfleger eingruppiert.

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kin-

derkrankenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpfle-

gerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Altenpflegerin-

nen und Altenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpfle-

gerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. als Altenpflegerinnen

und Altenpfleger eingruppiert.

4. Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits-

und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern ausü-

ben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits-

und Krankenpfleger eingruppiert.

5. Nach den Tätigkeitsmerkmalen für Pflegerinnen und Pfleger sind auch

Hebammen und Entbindungspfleger sowie Operationstechnische Assis-

tentinnen und Assistenten und Anästhesietechnische Assistentinnen und

Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung

vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleichwerti-
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ger landesrechtlicher Regelung, die die Tätigkeit von Gesundheits und

Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflegern auszuüben haben, eingruppiert.

6. Zu der entsprechenden Tätigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern

bzw. von Pflegerinnen und Pflegern gehört auch die Tätigkeit in Ambulan-

zen, Blutzentralen und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht überwiegend

um eine Verwaltungs- oder Empfangstätigkeit handelt.

7. Die Bezeichnungen umfassen auch

Gesundheits- und Krankenpflege-

helferinnen und Gesundheits- und

Krankenpflegehelfer

Krankenpflegehelferinnen und

Krankenpflegehelfer

Gesundheits- und Krankenpflege-

rinnen und Gesundheits- und Kran-

kenpfleger

Krankenschwestern und Kran-

kenpfleger

Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerinnen und Gesundheits- und

Kinderkrankenpfleger

Kinderkrankenschwestern und

Kinderkrankenpfleger

Entgeltgruppe P 5

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 6

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger Ausbildung und

entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 7

1. Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijähriger Ausbildung und ent-

sprechender Tätigkeit.
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(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3 und 7)

2. Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anästhesie-

technische Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbil-

dung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweili-

gen Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und

jeweils entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich auf-

grund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fall-

gruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 6)

2. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspädagogi-

scher Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entspre-

chender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)

3. Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens dreijähriger Ausbil-

dung und entsprechender Tätigkeit.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich aufgrund

besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2

heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 6)

Entgeltgruppe P 9

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener

Fachweiterbildung und entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3 und 6)
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abge-

schlossener Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender

Tätigkeit.

Entgeltgruppe 9b (Anlage A zum TVöD)

Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen

der Protokollerklärung Nr. 7 entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-

tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-

chende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Entgeltgruppe 9c (Anlage A zum TVöD)

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraus-

hebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 10 (Anlage A zum TVöD)

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum TVöD)

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeu-

tung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 12 (Anlage A zum TVöD)

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Protokollerklärungen:

1. Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-

lungspflege zeitlich überwiegend bei

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Pa-

tienten (z.B. Tuberkulose-Patientinnen oder -Patienten), die wegen

der Ansteckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder In-

fektionsstationen untergebracht sind,
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b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-

system) psychiatrischen Abteilungen oder Stationen,

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen,

d) Gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen und

Patienten,

e) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe

oder von Knochenmark,

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten,

g) Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchge-

führt oder die mit Strahlen oder mit inkorporierten radioaktiven Stof-

fen behandelt werden,

ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage in

Höhe von 46,02 Euro.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die zeitlich überwiegend in

Einheiten für Intensivmedizin (Stationen für Intensivbehandlungen und In-

tensivüberwachung sowie Wachstationen, die für Intensivüberwachung

eingerichtet sind) Patientinnen oder Patienten pflegen, erhalten für die

Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 46,02 Euro.

3. 1Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-

lungspflege bei schwerbrandverletzten Patientinnen oder Patienten in Ein-

heiten für Schwerbrandverletzte, denen durch die Einsatzzentra-

le/Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte ver-

mittelt werden, ausüben, erhalten eine Zulage in Höhe von 1,80 Euro für

jede volle Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 2Eine nach den Protokoller-

klärungen Nrn. 1 und 2 zustehende Zulage vermindert sich um den Be-

trag, der in demselben Kalendermonat nach Satz 1 zusteht.

4. Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der

Entgeltgruppe P 7 herausheben, sind

a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach

der DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-)

Krankenpflegekräften (siehe Protokollerklärung Nr. 6) vorgesehen ist,

oder

b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Auf-

gaben außerhalb von Spezialbereichen nach Buchstabe a:

- Wundmanagerin oder Wundmanager,

- Gefäßassistentin oder Gefäßassistent,
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- Breast Nurse/Lactation,

- Painnurse oder

c) die Tätigkeit im Case- oder Caremanagement.

5. Auf Pflegerinnen und Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Kran-

kenhäusern oder Einrichtungen, die aufgrund Erfüllung der Anforderung

des Buchstaben a der Protokollerklärung Nr. 4 in Entgeltgruppe P 8 ein-

gruppiert sind, finden

a) Buchstabe b der Protokollerklärung Nr. 1 und

b) § 1 Abs. 1 Ziffer 5 Unterabs. 1 des Tarifvertrages über die Gewäh-

rung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT bzw. § 2 Abs. 1

Ziffer 5 Unterabs. 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Zu-

lagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O

keine Anwendung.

6. Bei der Fachweiterbildung muss es sich um eine Fachweiterbildung nach

§ 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 29. Sep-

tember 2015 in der jeweiligen Fassung oder um eine gleichwertige Wei-

terbildung nach § 21 dieser DKG-Empfehlung handeln.

7. Die hochschulische Ausbildung befähigt darüber hinaus insbesondere

a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf

der Grundlage wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter

Entscheidungen,

b) vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des ge-

sellschaftlich institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns

sowie des normativ-institutionellen Systems der Versorgung anzu-

wenden und die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflege-

rischen Versorgung dadurch maßgeblich mitzugestalten,

c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten

Stand der gesicherten Erkenntnisse erschließen und forschungsge-

stützte Problemlösungen wie auch neue Technologien in das berufli-

che Handeln übertragen zu können sowie berufsbezogene Fort- und

Weiterbildungsbedarfe zu erkennen,

d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als

auch praktischem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsba-

siert innovative Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruf-

lichen Handlungsfeld entwickeln und implementieren zu können und
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e) an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien

und Expertenstandards mitzuwirken.
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2. Leitende Beschäftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1. 1Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für

Leitungskräfte in der Pflege folgende regelmäßige Organisationsstruktur

zu Grunde:

a) 1Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar.
2Einer Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr

als neun Beschäftigte unterstellt.

b) 1Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. 2Einer Stationslei-

tung sind in der Regel nicht mehr als zwölf Beschäftigte unterstellt.

c) 1Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Statio-

nen. 2Einer Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht

mehr als 48 Beschäftigte unterstellt.

2Die Beschäftigten müssen fachlich unterstellt sein.

2. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden

Bezeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies

unbeachtlich.

3. Diese Regelungen gelten auch für Leitungskräfte in der Entbindungspfle-

ge.

Entgeltgruppe P 9

Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen

oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe P 10

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamlei-

terinnen oder Teamleiter.

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleite-

rinnen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern

der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1.
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Entgeltgruppe P 11

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamlei-

terinnen oder Teamleiter mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit

oder von großen Gruppen oder Teams.

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleite-

rinnen oder Stationsleitern.

Entgeltgruppe P 12

1. Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter.

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleite-

rinnen oder Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleite-

rinnen oder Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungslei-

tern.

Entgeltgruppe P 13

Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem höheren Maß

von Verantwortlichkeit oder von großen Stationen.

Entgeltgruppe P 14

1. Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abtei-

lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter.

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleite-

rinnen oder Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 15.

Entgeltgruppe P 15

Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleite-

rinnen oder Abteilungsleiter, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die

Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbständigkeit erheb-

lich aus der Entgeltgruppe P 14 heraushebt oder von großen Bereichen bzw.

Abteilungen.
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Entgeltgruppe P 16

Beschäftigte der Entgeltgruppe P 15, deren Tätigkeit sich durch das Maß der

damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 her-

aushebt.

Entgeltgruppe 13 (Anlage A zum TVöD)

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung

und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-

ten ausüben.

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14 (Anlage A zum TVöD)

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich min-

destens zu einem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders

schwierigen Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 15 (Anlage A zum TVöD)

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.
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2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Protokollerklärung:

Diese Beschäftigten erhalten die Zulage nach den Protokollerklärungen Nrn. 1

und 2 zu Ziffer 1 ebenfalls, wenn alle der Gruppenleiterin oder dem Gruppenlei-

ter bzw. der Teamleiterin oder dem Teamleiter durch ausdrückliche Anordnung

ständig unterstellten Pflegekräfte Anspruch auf die jeweilige Zulage haben.
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3. Lehrkräfte in der Pflege

Entgeltgruppe 10

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation.

Entgeltgruppe 11

1. Lehrkräfte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und

entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-

ten ausüben.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder

Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer

Hebammenschule.

Entgeltgruppe 12

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Heb-

ammenschule.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leite-

rinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichslei-

ter einer Hebammenschule.

Entgeltgruppe 13

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und

– soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit erfolgreich

absolviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tä-

tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-

ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter

einer Hebammenschule.
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Entgeltgruppe 14

1. Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.

2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule.

Entgeltgruppe 15

Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.
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4. Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker

Es finden die Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt II Ziffer 5 entsprechen-

de Anwendung.
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5. Diätassistentinnen und Diätassistenten

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen und Diätassistenten.

Entgeltgruppe 7

Staatlich anerkannte Diätassistentinnen und Diätassistenten mit entsprechen-

der Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zur Ernährungsberaterin oder

zum Ernährungsberater oder mit vergleichbarer Fortbildung (z.B. Diabetesbera-

terin oder Diabetesberater) und entsprechender Tätigkeit.

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Diätberatung von einzelnen Patientinnen oder

Patienten, selbstständige Durchführung von Ernährungserhebungen, Mitarbeit

bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungslehre, Herstel-

lung und Berechnung spezifischer Diätformen bei dekompensierten Leberzir-

rhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien, Stoffwechsel-Bilanz-Studien, Mal-

digestion und Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diäten,

spezielle Anfertigung von Sonderernährung für Patienten auf Intensiv- und

Wachstationen.
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6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten.

Entgeltgruppe 7

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und ent-

sprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte folgende Aufgabe

erfüllen:

Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz.

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Ergotherapie bei Querschnittslähmungen, in

Kinderlähmungsfällen, bei Schlaganfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen

von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie oder bei Kleinkindern bis sechs

Jahren.
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7. HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte in der Tätigkeit von HNO-Audiologie-Assistentinnen und -

Assistenten.

Entgeltgruppe 7

HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten mit staatlicher Anerkennung

und entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen

Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwort-

lichkeit tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder

mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen:

- Gehörprüfungen bei Säuglingen oder schwersterkrankten Patientin-

nen und Patienten,

- Durchführung des Hörtrainings nach Cochlea-Implantationen,
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- Mitwirkung bei der BAHA- oder Soundbridge-Versorgung, Hörtraining

nach der Versorgung mit BAHA- oder Soundbridge-Implantaten,

- spezifische Diagnostik (z.B. BERA-Untersuchung) während Operati-

onen.

Protokollerklärungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.

 Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen,

 Gehörprüfung oder Gehörtraining bei Kleinkindern und Menschen mit

Einschränkungen oder

 Gehörgeräteanpassung und Gehörerziehung.

2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissen-

schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von

Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn

sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Protokoller-

klärung Nr. 1 genannt sind.
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8. Logopädinnen und Logopäden

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopädinnen und Logopäden mit staatlicher

Anerkennung.

Entgeltgruppe 7

Logopädinnen und Logopäden mit staatlicher Anerkennung und entsprechender

Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen

Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwort-

lichkeit tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder

mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen:

- Behandlung von Dysphagien (Schluckstörungen) oder Sprach- und

Sprechstörungen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankun-

gen oder Demenzen oder im geriatrischen Bereich,

- Behandlung von Dysphagien und Fütterstörungen von Säuglingen,
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- Durchführung des Trachealkanülenmanagements.

Protokollerklärungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B. die Erhebung der logopädisch relevanten

Anamnese sowie die Auswahl und Durchführung geeigneter Untersu-

chungsverfahren bei Kindern, die Erstellung patientenbezogener thera-

peutischer Konzepte unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen

Störungsbilder bei Demenzen oder nach Hirnverletzungen, die Behand-

lung von Kehlkopflosen, von Patientinnen und Patienten nach Schlagan-

fällen oder anderen Hirnverletzungen, die Behandlung von schwer intelli-

genzgeminderten Patientinnen und Patienten oder von Patientinnen und

Patienten mit frühkindlichen Hirnschäden oder anderen schweren Erkran-

kungen mit lang anhaltenden und schweren Auswirkungen auf die Spra-

chentwicklung sowie Durchführung von Therapien bei Kindern mit Sprach-

entwicklungsstörungen.

2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissen-

schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von

Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn

sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Protokoller-

klärung Nr. 1 genannt sind.
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9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und

medizinische Bademeister

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeiste-

rinnen sowie Masseuren und medizinischen Bademeistern.

Entgeltgruppe 5

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medi-

zinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Schwierige Aufgaben sind z.B. Verabreichung von Kohlensäure- und Sauer-

stoffbädern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Bäderbehand-

lung nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von

Frischoperierten).
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10. Medizinisch technische Assistentinnen und Assistenten

Vorbemerkung

Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten im Sinne dieses Ab-

schnitts sind Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten für Funkti-

onsdiagnostik, Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und -

assistenten, Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und -assistenten

und Veterinärmedizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten.

Entgeltgruppe 7

Staatlich geprüfte Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie

Zytologisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit jeweils entspre-

chender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen

Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwort-

lichkeit tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder

mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen:

- Wartung und Kalibrierung von hochwertigen und schwierig zu bedie-

nenden Messgeräten (z.B. Autoanalyzern),

- Virusisolierungen oder ähnlich schwierige mikrobiologische Verfahren,

Gewebezüchtungen, schwierige Antikörperbestimmungen (z.B.

Coombs-Test),

- schwierige intraoperative Röntgenaufnahmen,

- interoperatives Monitoring, Mitwirkung bei der prächirurgischen Epilep-

siediagnostik und -OP, Mitwirkung bei der Implantation von Hirnelektro-

den, Mitwirkung bei der Komadiagnostik,

- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Protonentherapie.

Protokollerklärungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.

- der Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten bei selbstständi-

ger Verfahrenswahl auf histologischem, mikrobiologischem, hämato-

logischem, serologischem, molekularbiologischem oder quantitativ

klinisch-chemischem Gebiet;

- die Durchführung von Untersuchungsverfahren zur röntgenologi-

schen Funktionsdiagnostik;

- messtechnische Aufgaben und Hilfeleistung bei der Verwendung von

radioaktiven Stoffen;

- schwierige medizinisch radiologische Verfahren;

- Tätigkeiten in der radiologischen Untersuchung von Kindern bis zum

sechsten Lebensjahr;

- Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Prä-

parate für Elektronenmikroskopie;

- Durchführung schwieriger molekularbiologischer Untersuchungsver-

fahren (z.B. Hybridisierung oder Blot), schwierige Hormonbestim-

mungen, schwierige Fermentaktivitatsbestimmungen, schwierige ge-

rinnungsphysiologische Untersuchungen);

- Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen Gefäßunter-

suchungen in der Schädel-, Brust- und Bauchhöhle, Mitwirkung bei

Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen
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mit Spezialgeräten (CT, MRT, SPECT, etc.), Arbeiten an Linearbe-

schleunigern, Durchführung von Szintigraphien unter Belastung (z.B.

Myokardszintigraphie), szintigraphische Spezialuntersuchungen (z.B.

Sentinelszintigraphie);

- Durchführung von Untersuchungsverfahren, bei denen mehrere Un-

tersuchungsmethoden kombiniert werden, z.B. SPECT-CT;

- Vorbereitung und Mitwirkung von röntgenologisch gestützten Gewe-

beentnahmen;

- Tätigkeiten in der Telemedizin oder Teleradiologie;

- Mitwirkung bei der Hirntodbestimmung oder

- invasive Eingriffe mit z.B. kryostatischen Maßnahmen im EPU-Labor.

2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissen-

schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von

Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn

sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Protokoller-

klärung Nr. 1 genannt sind.
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11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3

Anwendung.
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12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3

Anwendung.
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13. Orthoptistinnen und Orthoptisten

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen und Orthoptisten.

Entgeltgruppe 7

Orthoptistinnen und Orthoptisten mit abgeschlossener Ausbildung und entspre-

chender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen

Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwort-

lichkeit tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder

mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen:

- orthoptische Untersuchungen bei Säuglingen, Kleinkindern oder geistig

behinderten Patienten mit Schielerkrankungen oder Nystagmus,

- diagnostische Untersuchungen zur Vorbereitung auf Schieloperationen

und Mitwirken bei der Dosierung der Operationsstrecken,

- Durchführung und Auswertung von VEP-Messungen,
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- Untersuchung von komplizierten infra- und supranukleären Mobilitäts-

störungen sowie nystagmusbedingten Kopfzwangshaltungen an z.B.

Tangentenskalen oder Synoptometern,

- neuroophthalmologische Untersuchungen bei Orbitaerkrankungen (z.B.

Tumorerkrankungen).

Protokollerklärungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.

- Behandlung eingefahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer Fi-

xationen oder Kleinstanomalien,

- Messungen bei Doppelbildern,

- Anpassung von Prismenbrillen,

- Kontaktlinsenanpassung bei komplizierten Hornhautsituationen (z.B.

Ausdünnung der Hornhaut, Hornhautnarben, Zustand nach der ope-

rativen Entfernung der Hornhaut),

- Durchführung orthoptistischer oder plebtischer Schulungen.

2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissen-

schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von

Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn

sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Protokoller-

klärung Nr. 1 genannt sind.
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14. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3

Anwendung.
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15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten

Entgeltgruppe 7

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Er-

laubnis und entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen

Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwort-

lichkeit tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung als Spezialistin oder

Spezialist für Krankenhaus- und krankenhausversorgende Apotheken und

entsprechender Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B. Tätigkeiten unter Reinraumluftbedingungen

wie die sterile Herstellung von Zytostatikazubereitungen, Mischbeuteln zur

parenteralen Anwendung und applikationsfertigen Spritzen, Infusionen

und Injektionen oder Augensalben und –tropfen; schwierige Identitäts- und

Reinheitsprüfungen nach Deutschem Arzneibuch, gravimetrische, titrimet-

rische oder fotometrische Bestimmungen, Komplexometrie, Leitfähig-

keitsmessungen oder chromatografische Analysen.
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2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissen-

schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von

Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn

sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Protokoller-

klärung Nr. 1 genannt sind.
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16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten.

Entgeltgruppe 7

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und

entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige

Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere

der folgenden Aufgaben erfüllen:

- Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz oder auf einer

Intensivstation nach einem Polytrauma.

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Physiotherapie nach Lungen- oder Herzoperati-

onen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen,

mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geri-

atrie, nach Einsatz von Endoprothesen, nach Verbrennungen zweiten oder drit-

ten Grades oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren.
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17. Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten

Auf Beschäftigte als Biologiemodellmacherinnen oder Biologiemodellmacher

oder Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten finden die Tätig-

keitsmerkmale für Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparie-

rung und Grabungstechnik (Teil B Abschnitt XV) Anwendung.
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18. Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten

Entgeltgruppe 14

Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten jeweils mit Approbation und

entsprechender Tätigkeit.
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19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker

Entgeltgruppe 6

Zahntechnikerinnen und Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeiten Kenntnisse in der kie-

ferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen.

2. Zahntechnikermeisterinnen und Zahntechnikermeister mit entsprechender

Tätigkeit.

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, deren Tätigkeiten Kenntnisse in

der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen

Entgeltgruppe 9b

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 oder der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, die als

Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders

hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B. Tätigkeiten in der zahnärztlichen Keramik,

in der Kiefer-Orthopädie, in der Parallelometertechnik, in der Vermes-

sungstechnik für Einstückgussprothesen oder in der Geschiebetechnik.

2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissen-

schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von
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Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn

sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Entgeltgruppe

7 oder in der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 und in der Entgeltgruppe 9a

genannt sind.
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20. Leitende Beschäftigte

Vorbemerkungen

1. Diese Tätigkeitsmerkmale finden in den Bereichen der vorstehenden Zif-

fern 4 bis 10, 13, 15, 16 und 19 Anwendung.

2. 1Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für

Abteilungs-, Gruppen- bzw. Teamleitung (organisatorische Einheiten) fol-

gende regelmäßige Organisationsstruktur zu Grunde:

a) Der Leitung einer kleineren organisatorischen Einheit sind in der Regel

nicht mehr als neun Beschäftigte unterstellt.

b) Der Leitung einer größeren organisatorischen Einheit sind in der Regel

nicht mehr als 16 Beschäftigte unterstellt.

c) Der Leitung einer besonders großen organisatorischen Einheit sind in

der Regel mehr als 24 Beschäftigte unterstellt.

3. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden

Bezeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies

unbeachtlich.

Entgeltgruppe 9b

Leiterinnen und Leiter einer kleineren organisatorischen Einheit.

Entgeltgruppe 9c

Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Entgelt-

gruppe 10 Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 10

1. Leiterinnen und Leiter einer größeren organisatorischen Einheit.

2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der

Entgeltgruppe 11.
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Entgeltgruppe 11

Leiterinnen und Leiter einer besonders großen organisatorischen Einheit.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.



88

21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinische Berufe

(Schulen)

Entgeltgruppe 9c

Lehrkräfte.

Entgeltgruppe 10

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation.

Entgeltgruppe 11

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tä-

tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-

ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder

Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer

Schule.

Entgeltgruppe 12

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Schu-

le.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leite-

rinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichslei-

ter einer Schule.

Entgeltgruppe 13

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und

– soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – erfolgreich ab-

solviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tätig-

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter

einer Schule.
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Entgeltgruppe 14

Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen

oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer

Schule.

Entgeltgruppe 15

Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer

Schule.

XII. – XXXII.

[nicht besetzt]
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Anhang

Regelungskompetenzen

(1) Die Eingruppierung der Beschäftigten wird durch die Tarifvertragsparteien auf

der Bundesebene geregelt.

(2) Im Bereich der Besonderen Teile Krankenhäuser (BT-K), Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen (BT-B) sowie Sparkassen (BT-S) liegt die Regelungskompe-

tenz ausschließlich bei der Bundesebene.

(3) [nicht besetzt]

(4) [nicht besetzt]

(5) Für den Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen

gelten ergänzend für die Entgeltgruppen 2 bis 9a die nachfolgenden besonde-

ren Regelungen unter Beachtung der Maßgaben der §§ 12 (VKA) und 13 (VKA)

und der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) zu al-

len Teilen der Entgeltordnung:

Für Beschäftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD gelten für die Besonde-

ren Teile Verwaltung, Entsorgung und Flughäfen nachstehende Entgeltgrup-

pen 2 bis 9a und Oberbegriffe sowie dazugehörige Regelungen nach dem

TVöD-NRW:

Entgeltgruppe 2

Ungelernte Beschäftigte, die durch landesbezirkliche Vereinbarung im Einzel-

nen festgelegt sind (Ausschließlichkeitskatalog).

Entgeltgruppe 3

1. Anzulernende Beschäftigte.

2. Ungelernte Beschäftigte.

Entgeltgruppe 4

1. Angelernte Beschäftigte.

2. Angelernte und anzulernende Beschäftigte mit erschwerter Tätigkeit.

3. Ungelernte Beschäftigte mit erschwerter Tätigkeit.
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Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als

drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt

werden.

2. Beschäftigte mit einer bezirklich festzulegenden Werkprüfung und Be-

schäftigte mit einer der Tätigkeit eines solchen Beschäftigten gleichwerti-

gen Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die

in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden (gelernte Be-

schäftigte), sowie Beschäftigte mit einer der Tätigkeit eines solchen Beschäftig-

ten gleichwertigen Tätigkeit.

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 mit besonders qualifizierter oder besonders

vielseitiger Tätigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 mit Tätigkeiten, die durch bezirkliche Verein-

barung im Einzelnen festzulegen sind (Ausschließlichkeitskatalog).

Entgeltgruppe 9a

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 mit Tätigkeiten, die durch bezirkliche Verein-

barung im Einzelnen festzulegen sind (Ausschließlichkeitskatalog) und die hin-

sichtlich der Verantwortung erheblich über das Maß hinausgehen, das von den

Beschäftigten der Entgeltgruppe 8 üblicherweise verlangt werden kann.
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Anhang 3 (zu § 1 Nr. 16)

Anlage A

Tabelle TVöD-K

gültig vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Januar 2017

(monatlich in Euro)

Entgelt-

gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.280,05 4.748,72 4.923,20 5.546,38 6.020,00 6.331,60

14 3.876,23 4.299,99 4.549,26 4.923,20 5.496,55 5.808,12

13 3.573,37 3.963,48 4.175,38 4.586,64 5.159,99 5.396,82

12 3.204,27 3.552,17 4.050,72 4.486,96 5.047,84 5.297,11

11 3.095,36 3.427,56 3.676,82 4.050,72 4.592,90 4.842,18

10 2.986,43 3.302,89 3.552,17 3.801,47 4.275,08 4.387,25

9c 2.897,54 3.145,50 3.442,50 3.664,61 3.997,76 4.142,12

9b 2.648,85 2.925,94 3.071,16 3.464,92 3.776,53 4.025,78

9a 2.648,85 2.896,81 3.071,16 3.464,92 3.552,82 3.776,53

8 2.485,48 2.744,42 2.865,46 2.974,36 3.095,36 3.171,59

7 2.333,03 2.575,02 2.732,33 2.853,36 2.944,10 3.028,81

6 2.289,44 2.526,62 2.647,62 2.762,59 2.841,25 2.919,91

5 2.197,47 2.423,78 2.538,73 2.653,69 2.738,39 2.798,90

4 2.093,40 2.308,81 2.454,02 2.538,73 2.623,44 2.673,03

3 2.060,76 2.272,49 2.333,03 2.429,82 2.502,44 2.568,98

2 1.908,26 2.103,09 2.163,60 2.224,12 2.357,19 2.496,38

1 - 1.711,04 1.740,08 1.776,39 1.810,25 1.897,38
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Anhang 4 (zu § 1 Nr. 17)

Anlage C53

Tabelle TVöD-K

Ärztinnen und Ärzte

gültig vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Januar 2017

(monatlich in Euro)

Entgelt-

gruppe

Grund-

Entgelt
Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

II 5.420,81 5.981,60 6.480,07 7.040,84

I 4.299,26 4.635,74 4.860,05 5.046,99 5.171,59

53
Entspricht Anlage C zum BT-K.
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Anhang 5 (zu § 1 Nr. 18)

Anlage E54

Tabelle TVöD-K

Beschäftigte in der Pflege

gültig vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Januar 2017

(monatlich in Euro)

Entgelt-

gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

P 16 - 3.957,76 4.096,51 4.544,51 5.066,75 5.297,11

P 15 - 3.872,77 3.999,74 4.317,18 4.697,09 4.842,18

P 14 - 3.779,07 3.902,98 4.212,74 4.633,60 4.710,40

P 13 - 3.685,38 3.806,21 4.108,29 4.326,40 4.382,72

P 12 - 3.497,98 3.612,67 3.899,39 4.075,52 4.157,44

P11 - 3.310,59 3.419,14 3.690,50 3.870,72 3.952,64

P 10 - 3.123,20 3.225,60 3.512,32 3.650,56 3.737,60

P 9 - 2.969,60 3.123,20 3.225,60 3.420,16 3.502,08

P 8 - 2.732,33 2.865,46 3.036,16 3.174,02 3.365,23

P 7 - 2.575,02 2.732,33 2.974,36 3.095,36 3.220,01

P 6 2.153,91 2.308,81 2.454,02 2.762,59 2.841,25 2.986,43

P 5 2.060,76 2.272,49 2.333,03 2.429,82 2.502,44 2.673,03

54
Entspricht Anlage E zum BT-K.
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Anhang 6 (zu § 1 Nr. 19)

Anlage G55

I. Anlage A zum TVöD

Entgelt-

gruppe

Stunden-

entgelt

gültig vom

1. Januar 2017

bis zum

31. Januar 2017

EG 15 27,86 €

EG 14 25,63 €

EG 13 24,47 €

EG 12 23,23 €

EG 11 21,17 €

EG 10 19,52 €

EG 9c 19,29 €

EG 9b 18,41 €

EG 9a 17,95 €

EG 8 17,52 €

EG 7 16,80 €

EG 6 16,06 €

EG 5 15,41 €

EG 4 14,71 €

EG 3 14,10 €

EG 2 Ü 13,53 €

EG 2 13,18 €

EG 1 10,73 €

55
Entspricht Anlage G zum BT-K.
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II. Ärztinnen und Ärzte

Entgelt-

gruppe

Stunden-

entgelt

gültig vom

1. Januar 2017

bis zum

31. Januar 2017

Ärztinnen und

Ärzte gem.

§ 12.1 Abs. 3

TVöD-K

37,61 €

Ärztinnen und

Ärzte gem.

§ 12.1 Abs. 4

TVöD-K

35,27 €

II 31,88 €

I 26,23 €

III. Anlage E

Entgelt-

gruppe

Stunden-

entgelt

gültig vom

1. Januar 2017

bis zum

31. Januar 2017

P 16 25,18 €

P 15 23,52 €

P 14 22,23 €

P 13 20,82 €

P 12 20,05 €

P 11 19,34 €

P 10 18,46 €

P 9 18,17 €
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P 8 17,36 €

P 7 16,64 €

P 6 15,41 €

P 5 14,30 €
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Anhang 7 (zu § 2 Nr. 2)

Anlage A

Tabelle TVöD-K

gültig ab 1. Februar 2017

(monatlich in Euro)

Entgelt-

gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.380,63 4.860,31 5.038,90 5.676,72 6.161,47 6.480,39

14 3.967,32 4.401,04 4.656,17 5.038,90 5.625,72 5.944,61

13 3.657,34 4.056,62 4.273,50 4.694,43 5.281,25 5.523,65

12 3.279,57 3.635,65 4.145,91 4.592,40 5.166,46 5.421,59

11 3.168,10 3.508,11 3.763,23 4.145,91 4.700,83 4.955,97

10 3.056,61 3.380,51 3.635,65 3.890,80 4.375,54 4.490,35

9c 2.965,63 3.219,42 3.523,40 3.750,73 4.091,71 4.239,46

9b 2.711,10 2.994,70 3.143,33 3.546,35 3.865,28 4.120,39

9a 2.711,10 2.964,89 3.143,33 3.546,35 3.636,31 3.865,28

8 2.543,89 2.808,91 2.932,80 3.044,26 3.168,10 3.246,12

7 2.387,86 2.635,53 2.796,54 2.920,41 3.013,29 3.099,99

6 2.343,24 2.586,00 2.709,84 2.827,51 2.908,02 2.988,53

5 2.249,11 2.480,74 2.598,39 2.716,05 2.802,74 2.864,67

4 2.142,59 2.363,07 2.511,69 2.598,39 2.685,09 2.735,85

3 2.109,19 2.325,89 2.387,86 2.486,92 2.561,25 2.629,35

2 1.953,10 2.152,51 2.214,44 2.276,39 2.412,58 2.555,04

1 - 1.751,25 1.780,97 1.818,14 1.852,79 1.941,97
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Anhang 8 (zu § 2 Nr. 3)

Anlage C53

Tabelle TVöD-K

Ärztinnen und Ärzte

gültig ab 1. Februar 2017

(monatlich in Euro)

Entgelt-

gruppe

Grund-

Entgelt
Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

II 5.548,20 6.122,17 6.632,35 7.206,30

I 4.400,29 4.744,68 4.974,26 5.165,59 5.293,12

53
Entspricht Anlage C zum BT-K.
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Anhang 9 (zu § 2 Nr. 4)

Anlage E54

Tabelle TVöD-K

Beschäftigte in der Pflege

gültig ab 1. Februar 2017

(monatlich in Euro)

Entgelt-

gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

P 16 - 4.050,77 4.192,78 4.651,31 5.185,82 5.421,59

P 15 - 3.963,78 4.093,73 4.418,63 4.807,47 4.955,97

P 14 - 3.867,88 3.994,70 4.311,74 4.742,49 4.821,09

P 13 - 3.771,99 3.895,66 4.204,83 4.428,07 4.485,71

P 12 - 3.580,18 3.697,57 3.991,03 4.171,29 4.255,14

P11 - 3.388,39 3.499,49 3.777,23 3.961,68 4.045,53

P 10 - 3.196,60 3.301,40 3.594,86 3.736,35 3.825,43

P 9 - 3.039,39 3.196,60 3.301,40 3.500,53 3.584,38

P 8 - 2.796,54 2.932,80 3.107,51 3.248,61 3.444,31

P 7 - 2.635,53 2.796,54 3.044,26 3.168,10 3.295,68

P 6 2.204,53 2.363,07 2.511,69 2.827,51 2.908,02 3.056,61

P 5 2.109,19 2.325,89 2.387,86 2.486,92 2.561,25 2.735,85

54
Entspricht Anlage E zum BT-K.
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Anhang 10 (zu § 2 Nr. 5)

Anlage G55

I. Anlage A zum TVöD

Entgelt-

gruppe

Stunden-

entgelt

gültig ab

1. Februar 2017

EG 15 28,51 €

EG 14 26,23 €

EG 13 25,05 €

EG 12 23,78 €

EG 11 21,67 €

EG 10 19,98 €

EG 9c 19,74 €

EG 9b 18,84 €

EG 9a 18,37 €

EG 8 17,93 €

EG 7 17,19 €

EG 6 16,44 €

EG 5 15,77 €

EG 4 15,06 €

EG 3 14,43 €

EG 2 Ü 13,85 €

EG 2 13,49 €

EG 1 10,98 €

55
Entspricht Anlage G zum BT-K.
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II. Ärztinnen und Ärzte

Entgelt-

gruppe

Stunden-

entgelt

gültig ab

1. Februar 2017

Ärztinnen und

Ärzte gem.

§ 12.1 Abs. 3

TVöD-K

38,49 €

Ärztinnen und

Ärzte gem.

§ 12.1 Abs. 4

TVöD-K

36,10 €

II 32,63 €

I 26,85 €

III. Anlage E

Entgelt-

gruppe

Stunden-

entgelt

gültig ab

1. Februar 2017

P 16 25,77 €

P 15 24,07 €

P 14 22,75 €

P 13 21,31 €

P 12 20,52 €

P 11 19,79 €

P 10 18,89 €

P 9 18,60 €

P 8 17,77 €

P 7 17,03 €

P 6 15,77 €

P 5 14,64 €
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Änderungen zu den Niederschriftserklärungen:

1. Punkt 1 der Niederschriftserklärung Nr. 6 Zu § 14 Abs. 1 wird wie folgt neu ge-

fasst:

„1. Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren

Entgeltgruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA für nach ei-

nem gemäß § 2 Abs. 2 TVÜ-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeich-

nis eingruppierte Beschäftigte nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA.“

2. Die Niederschriftserklärung Nr. 10 erhält folgende Fassung:

„10. Zu § 17 Abs. 4 Satz 3

1Bei einer Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe 9a Stufen 2 bis 4 in die

Entgeltgruppe 9b beginnt abweichend vom ansonsten gültigen Grundsatz in der

Entgeltgruppe 9b die Stufenlaufzeit nicht neu. 2Die Anrechnung der in diesen

Stufen in der Entgeltgruppe 9a zurückgelegten Stufenlaufzeiten auf die jeweils

maßgebliche Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 9b ist allein dem Umstand ge-

schuldet, dass im Rahmen der Entgeltordnung (VKA) zum TVöD die bisherige

Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b aufgeteilt wurde und hierbei

das Tabellenentgelt in der Stufe 2 der Entgeltgruppe 9b nur geringfügig über

dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 9a Stufe 2 liegt und die Tabellenentgel-

te der Stufen 3 und 4 in den Entgeltgruppen 9a und 9b identisch sind. 3Die Mit-

nahme der Stufenlaufzeit in diesen Fällen vermeidet Eingriffe in der Erwerbsbi-

ografie der Beschäftigten bis zum Erreichen der Stufe 5 in der Entgeltgruppe

9b.“
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Die Legende über die Entsprechungen der TVöD-V-Regelungen zu den jeweiligen

Bestimmungen im TVöD-AT bzw. BT-V wird zum 1. Januar 2017 wie folgt geändert:

1. Die Zeile zu § 12.1 wird wie folgt gefasst:

2. Nach der Zeile:

werden die sich daran anschließenden Zeilen wie folgt gefasst:

TVöD-K TVöD-AT BT-K

Neuer § 12.1 (Ärztinnen und Ärzte)

entspricht § 51 BT-K
§ 51

TVöD-K TVöD-AT BT-K

„Anhang zu § 16 (Besondere

Stufenregelungen für vorhan-

dene und neu eingestellte Be-

schäftigte)

Anhang zu § 16“

TVöD-K TVöD-AT BT-K

Anlage 1 – Entgeltordnung

(VKA)

Anlage 1 – Entgelt-

ordnung (VKA)

Anlage A (Tabellenentgelt) Anlage A

Anlage B (aufgehoben) Anlage B (aufgeho-

ben)

Anlage C (Tabellenentgelt Ärz-

tinnen und Ärzte) entspricht An-

lage C zum BT-K.

Anlage C

Anlage D (aufgehoben) Anlage D

(aufgehoben)

Neue Anlage E (Beschäftigte in

der Pflege) entspricht Anlage E

zum BT-K.

Neue Anlage E

Anlage F (aufgehoben)

Anlage 5 TVÜ-

VKA (aufgeho-

ben)

Anlage G entspricht Anlage G

zum BT-K.
Anlage G




